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Umweltbericht 

1. Kurzdarstellung des Inhaltes des vorhabenbezogenenen Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Bayerisch Gmain beabsichtigt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Hotel Villa 
Sonnenhof " nach § 12 BauGB aufzustellen. Damit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Erweiterung des Hotelbetriebs „Villa Sonnenhof“ mit zukünftig ca. 72 Betten und ca. 36 
Zimmern mit Tiefgarage auf den Grundstücken FlStNr: 141/5 und 142/7 der Gemarkung Bayerisch 
Gmain geschaffen werden. 
Das Flurstück 141/5 Sonnenstraße 11 liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans 
Nr. 1 „Bayerisch Gmain Südwest, Streitbichlgebiet“ von 1969. Das Flurstück 142/7 Langenfeldstraße 3 
liegt in einem Gemeindegebiet, in welchem bisher nach § 34 BauGB genehmigt wird. Der 
Bebauungsplan Nr. 1 wurde seit seiner Entstehung in den 60er Jahren mehrfach geändert, bleibt aber 
in seinen Grundzügen und Planungszielen rechtsgültig. Die letzte Änderung erfolgte 2021. 
 

 
Abbildung 1: Ausschnitt aus der 43. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Streitbichlgebiet“ für die 
Grundstücke Fl.Nr.: 141/6, 141/20, 141/21 und  
141/22 der Gemarkung Bayerisch Gmain 
 

 
Abbildung 2: Auszug vorhabenbezogener BP, Stand 24.08.2023 
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Lage:  
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Fl.Nr: 141/5 und 142/7. Er liegt im nordwestlichen 
Bereich von Bayerisch Gmain zwischen Sonnenstraße und Langenfeldstraße. 

 
Abbildung 3: Lage vorhabenbezogener Bebauungsplan 

 
 
Gestaltungskonzept: 

- Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur der Umgebung mit hauptsächlich 
Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern auf relativ großen Grundstücken 

- Berücksichtigung der topographischen Situation mit der in Ost-West Richtung verlaufenden 
bestehenden Geländekante 

- ausreichende Durch- und Eingrünung des Grundstücks im Geltungsbereich 
 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, dazu beizutragen, dass zur wirksamen Umweltvorsorge die 
Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. Betrachtet werden alle Schutzgüter (Klima/Luft, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, 
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter). Der vorliegende Umweltbericht konzentriert sich 
dabei gem. § 2 BauGB auf die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Die im Rahmen des Bebauungsplans bauplanungsrechtlich vorbereiteten Maßnahmen sind 
grundsätzlich mit Eingriffen in Natur und Landschaftsbild verbunden. Im Folgenden werden die 
Schutzgüter Arten und Lebensräume, Grundwasser und Oberflächenwasser, Boden, Klima/Luft, 
Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter sowie Mensch (Lärm und Erholungseignung) einzeln in ihrem 
Bestand beschrieben und bewertet. Darauf aufbauend wird unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen eine Prognose über die Auswirkungen 
der Planung auf die Schutzgüter dargelegt. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal 
argumentativ. Hierbei wird eine vierstufige Bewertung zu Grunde gelegt: keine Auswirkungen, 
geringe Auswirkungen, mittlere Auswirkungen, hohe Auswirkungen auf den Umweltzustand.  
Bei der Beurteilung der Auswirkungen werden sowohl bau- als auch anlagen- und betriebsbedingte 
Wirkfaktoren berücksichtigt. Aufgrund ihrer zeitlichen Beschränkung sind hier baubedingte 
Auswirkungen weniger stark zu gewichten wie die dauerhaften anlagen- und betriebsbedingten 
Auswirkungen. 
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2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt / Artenschutz 
Die Gemeinde Bayerisch Gmain liegt innerhalb des Biosphärenreservates Berchtesgadener Land.  
Im Geltungsbereich und seinem näheren Umfeld sind keine amtlich kartierten Biotope und solche mit 
Schutzstatus gemäß § 30 BNatSchG bzw. Art.13 d BayNatSchG vorhanden.  
In ca. 1Km nordöstlicher Richtung liegt das Flora-Fauna-Habitatgebiet  8243-301 
Standortübungsplatz Kirchholz (Bad Reichenhall). 
Ca. 300 m östlich (nördlich der Reichenhaller Straße) befinden sich die Landschaftsschutzgebiete 
'Ortelbach' im Gebiet der Gemeinde Bayerisch Gmain" (LSG 00321.01) sowie "Kirchholz", Stadt Bad 
Reichenhall und Gemeinde Bayerisch Gmain (LSG-00394.01).  
 
Bestand: 
Auf dem südlichen Flurstück (Fl.Nr. 141/5) besteht das Gebäude „Villa Sonnenhof“, welches seit 
Jahrzehnten als Hotel genutzt wird. Im Bestand finden sich viele versiegelte Flächen wie Terrasse im 
Süden, Zufahrt im Osten und Stellplatzflächen im Norden. Der Garten ist strukturarm und besteht 
größtenteils aus einer intensiv gemähten Rasenfläche. An den Rändern gibt es Pflanzungen aus 
Hecken und Sträuchern, die zum großen Teil aus nichtheimischen Arten und Koniferen bestehen. 
Eine alte Buche im Westen des Bestandbaus prägt den Garten. An der Einfahrt bestehen 4 
Apfelbäume mittleren Alters in geringer Größe. Ansonsten gibt es keinen nennenswerten 
Baumbestand auf dem Grundstück Fl.Nr. 141/5. Ein kleiner künstlicher Wasserlauf grenzt an die 
Terrasse Villa Sonnenhof. Aufgrund der naturfernen Ausführung besteht hier keine maßgebliche 
Wertigkeit als Lebensraum. 
Südlich grenzen direkt eine Reihe Straßenbäume der Sonnenstraße aus geschnittenen Kastanien an. 
Auf dem nördlichen Flurstück Nr. 142/7 befindet sich ein kleines Zweifamilienhaus mit Garage, 
welches seit mehreren Jahren wenig bewohnt wurde und nun leer steht. Der Garten fällt stark nach 
Norden ab und besteht aus einer kleinen, trotzdem gepflegten Rasenfläche. An der steilen Böschung 
nach Süden sowie an den Rändern nach Norden und Westen, befinden sich teils wenig gepflegte 
Strauch- und Staudenpflanzung mit meist fremdländischen Arten. Der Garten ist sehr klein und weist 
generell ebenfalls keine erhaltenswerten Grünstrukturen bzw. Lebensräume auf.  
 
Artenschutzrechtliche Belange: 
Das Planungsgebiet wurde auf Vorkommen und Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten durch Dipl. Biologe Dr. C. Manhart untersucht.  

 
- Individuen von Fledermäusen wurden nicht festgestellt. 
- Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse anhand Fledermauskot wurde nicht 

festgestellt. 
- Spalten hinter den Ortgangbrettern bzw. Wandverkleidungen sind als Sommerquartier 

geeignet. 
- Keine Eignung der Gebäude als Winterquartier 
- keine Nester gebäudebrütender Vogelarten an Gebäuden 

 
Insgesamt weist der Bestand des Geltungsbereiches keine maßgebliche Habitateignung für andere als 
ubiquitäre Arten auf. 
Somit bestehen keine Erfordernisse für die Beachtung oder weitere Untersuchungen der 
Artenschutzrechtlichen Belange (siehe auch Untersuchung zum Artenschutz). 
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Abbildung 4: Bestandsplan lt. Vermessung, bearbeitet Schelle-Heyse Behr Landschaftsarchitektur 
 
Auswirkungen: 
Das Bestandsgebäude an der Sonnenstraße soll durch einen Anbau erweitert werden. Das an der 
Langenfeldstraße bestehende Wohngebäude mit Garage soll abgerissen und durch einen Neubau 
ersetzt werden.  
 
Die bestehende Buche auf dem Grundstück sowie die Bäume an der Sonnenstraße bleiben erhalten 
und werden nicht beeinträchtigt. Die Planung der Tiefgarage nimmt diesbezüglich auf die 
Kronentraufe zzgl. einem Abstand von 1,5m Rücksicht. Die vier Apfelbäume an der südlichen Zufahrt 
müssen entfallen, werden allerdings durch Ersatzpflanzungen kompensiert. 
Die Grünflächen um die Gebäude herum werden aufgrund der baulichen Erweiterungen und 
Parkflächen reduziert. Über das Gebäude herausragende Teile der Tiefgarage werden als Terrassen- 
und Zufahrtsflächen genutzt oder begrünt. Bei der Wiederherstellung der Grünflächen erfolgt eine 
Aufwertung durch strukturreiche und qualitativ hochwertige Begrünung der künftigen Hotelanlage. 
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Ergebnis: 
Für das Schutzgut Lebensräume und Arten sind auf Grund des vorgehend beschriebenen 
geringwertigen Bestandes und der Vermeidungsmaßnahmen insgesamt Auswirkungen geringer 
Erheblichkeit zu erwarten.  
 
 
2.2 Schutzgut Fläche 
Bestand: 
Bisherige Flächennutzung: 
 141/5  

(Sonnenstr. 11) 
142/7 
(Langenfeldstr. 3) 

gesamt 

Bestand Gebäude, inkl. 
Nebengebäude 

260 qm 140 qm 400 qm 

Befestigte Flächen im 
Außenbereich 

885 qm 205 qm 1090 qm 

Grünflächen 2049 qm 540 qm 2589 qm 
Summe 3194 qm 885 qm 4079 qm 
 
Geplante Flächennutzung:  

 
Abbildung 5: Flächenbilanz, erstellt Architekt T. Probst, 05.09.2023 
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Auswirkungen: 
Insgesamt erhöht sich im Sinne der Nachverdichtung die überbaute Fläche auf den Grundstücken 
deutlich. Die mit Gebäuden überbaute Fläche wird ungefähr verdoppelt. Das Baufeld mit allen 
Hauptanlagen hat gesamt 1639qm. Das Untergeschoss für Tiefgarage und Lager-/Technikräumen ragt 
mit ca. 690qm teilweise über die Gebäude hinaus und wird mit Grünflächen, Wegen, Terrassen oder 
Stellplätzen überdeckt. Bei der Neuerrichtung der Gebäude werden vor allem bestehende 
versiegelte/überbaute Flächen genutzt. Die Erschließung erfolgt möglichst flächensparend.  
Die oberirdischen Stellplätze wurden durch den Bau der Tiefgarage auf ein Minimum reduziert und 
werden mit wasserdurchlässigen Belägen hergestellt. Künftige Grünflächen umfassen ca. 1350 qm. 
Durch das Bauvorhaben findet folglich insgesamt eine Vergrößerung der versiegelten und 
unterbauten Flächen statt.  
Durch die Nutzung vorhandener Baustruktur und Inanspruchnahme von Flächen im Innenbereich 
wird vermieden, dass bisher unbebaute Flächen mit enorm höheren Erschließungsaufwand im 
Außenbereich beansprucht werden. 
 
Ergebnis: 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind trotz einer deutlichen Nachverdichtung aufgrund der 
schon bestehenden Nutzung und der im Vergleich zum ganzen Siedlungsraum kleinen Flächenanteil 
von geringer Erheblichkeit. 
 
 
2.3 Schutzgut Boden 
Bestand: 
Natürlich kommen im Planungsbereich vorherrschend Braunerdeböden über Schluff- bis Lehmkies 
(Jungmoräne, carbonatisch, kalkalpin geprägt) vor. (Quelle: Übersichtsbodenkarte von Bayern 
1:25.000) Seltene oder schützenswerte Bodenarten sind im Planungsbereich nicht vorhanden. 
 
Bodendenkmäler sind laut Abfrage BayernAtlas (Mai 2023) nicht bekannt (Quelle: Bayernatlas). 
Bei der Aufdeckung von Altlasten, Ablagerungen und Bodenauffälligkeiten, die auf eine Altlast 
hinweisen ist das Landratsamt Berchtesgadener Land und das Wasserwirtschaftsamt Traunstein 
umgehend zu verständigen. 
Mit dem Vorhandensein von Bombenblindgängern oder Kampfmittelfunden aufgrund der 
Bombardierung Bad Reichenhalls im Krieg muss gerechnet werden. Über diesbezügliche Funde ist die 
Gemeinde Bayerisch Gmain umgehend zu informieren.  
 
Aufgrund der bestehenden Bebauung sind die Böden im Geltungsbereich des Bebauungsplans bereits 
größtenteils anthropogen überprägt. Um die Gebäude herum bestehen bereits versiegelte Flächen 
(Zufahrt asphaltiert bzw. gepflastert, Terrassen Plattenbelag). Unversiegelte Flächen sind bisher 
größtenteils als Rasen genutzt. 
 
Um die Untergrundverhältnisse besser zu beurteilen, wurde ein Bodengutachten von der Gemeinde 
für das nahe gelegene Bauvorhaben Bürogebäude Schmölzl Bayerisch Gmain zur Verfügung gestellt. 
Die Untergrundverhältnisse ähneln laut Einschätzung des Bauamtes der Gemeinde denen im 
Planungsgebiet, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Untersuchungsergebnisse auch 
für den vorliegenden Bebauungsplan verwendet werden können. Demnach ist mit einem 
Grundwasservorkommen erst in einer Tiefe von 20-30 Metern unter Gelände zu rechnen. Der 
Untergrund besteht aus kiesigen Moränenablagerungen.  
 
(Fertigung Dr. Stefan Kellerbauer Geologie und Geotechnik Alte Berchtesgadener Straße 60, D-83487 
Marktschellenberg, 30.03.2023). 
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Auswirkungen: 
Für die Baumaßnahmen insbesondere zum Bau der Tiefgarage, wird Boden im größeren Umfang 
abgetragen. Die Maßnahmen beschränken sich jedoch weitestgehend auf bereits versiegelte oder 
bebaute Flächen. Eingriffe in Bereiche um zu erhaltende Gehölze werden vermieden. Es werden nach 
der Baumaßnahe Grünflächen mit intakten Bodenverhältnissen wiederhergestellt und 
Versiegelungen vermieden. 
Im Rahmen der zukünftigen Nutzung ist nicht mit der Handhabung bodengefährdender Stoffe zu 
rechnen. Potenziell gefährdende Nutzungen sind ausgeschlossen. 
 
Ergebnis: 
Aufgrund des anthropogen überprägten Bestandes, durch die weitgehende Beschränkung der 
Baumaßnahme auf bereits versiegelte oder bebaute Flächen, sowie die Wiederherstellung intakter 
Böden, sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als gering erheblich einzustufen. 
 
 
 
2.4 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 
Bestand: 
Es sind keine natürlichen Oberflächengewässer im Geltungsbereich vorhanden. Im Tal verläuft die 
Saalach in etwa 1-2 km westlich und nördlich des Planungsbereiches, ohne Auswirkungen auf das 
Gebiet. 
Im Umkreis von etwa 1,5 bis 2,5km befinden sich vier Trinkwasserschutzgebiete.  
Weiterhin liegt der Bereich innerhalb der Heilquellenschutzgebiete Bad Reichenhall (Solebohrung 
Bad Reichenhall, Gruttensteinquelle (Rei 9) und Weitwiesenquelle (Rei 8).  
Angaben zu Untergrund und Grundwassersituation können aus dem o.g. Bodengutachten für ein 
nahegelegenes Bauvorhaben übertragen werden. Demnach ist mit einem Grundwasservorkommen 
erst in einer Tiefe von 20-30 Metern unter Gelände zu rechnen. Der Untergrund besteht aus kiesigen 
Moränenablagerungen.  
Der Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern (WWA 2012) dokumentiert 
weder im Geltungsbereich noch in seinem näheren Umfeld Wassersensible Bereiche und auch keine 
festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete. 
 
Auswirkungen: 
Die Flächen für Versickerung und Rückführung von Niederschlagswasser in das Grundwasser werden 
aufgrund von Überbauung und Versiegelung reduziert. 
Ein Eingriff in das Grundwasser ist aufgrund des hohen Grundwasserabstandes nicht zu erwarten. 
Aufgrund der kiesigen Moränenablagerungen ist von einer guten Versickerungsleistung auszugehen. 
Eine Versickerung über Rigolen ist möglich. 
 
Ergebnis: 
Für das Schutzgut Wasser sind Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
 
2.5 Schutzgut Klima / Luft 
Bestand: 
Bad Reichenhall mit Bayerisch Gmain ist ein Kurort, deshalb ist die Luftqualität von besonderer 
Bedeutung. Die Lage des Bauvorhabens hat darauf jedoch keine Auswirkung. 
Im Umfeld des Planungsgebietes bestehen ausreichend Grünflächen welche Bedeutung für das 
Mikroklima, die Produktion von Kalt- und Frischluft sowie deren Ableitung in die Wohngebiete 
haben. Das Planungsgebiet selbst ist von einer Einzelhausbebauung mit umgebenden Grünflächen 
geprägt, die eine Durchlüftung ermöglichen. 
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Auswirkungen: 
Die Sicherung der Grünflächen um die neuen Gebäude herum trägt zur Sicherung der Luftqualität 
und des Mikroklimas bei, sodass sich keine erheblichen Auswirkungen ergeben. 
Die künftige Nutzung wird keine erheblichen Emissionen hervorrufen. 
 
Ergebnis: 
Für das Schutzgut Klima / Luft sind insgesamt Auswirkungen geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
 
2.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild / Erholung 
Bestand: 
Das Planungsgebiet liegt innerhalb einer vom Tourismus geprägten Region. Das Ortsbild ist ein 
wichtiger Teil der Identifikation. 
Die städtebauliche Struktur ist im Planungsbereich und Umgebung von Mehrfamilien- und 
Einfamilienhäusern auf relativ großen Grundstücken geprägt. Seit Jahren kommt es jedoch im Umfeld 
des Planungsgebietes zu erkennbarer Nachverdichtungstendenz, welche das Ortsbild beeinträchtigt. 
Das Gelände fällt von der Sonnenstraße im Süden zur Langenfeldstraße im Norden um ca. 14 m. Die 
Qualität der Hanglage des Siedlungsbereiches zeichnet sich insbesondere durch die Aussicht auf Bad 
Reichenhall und die umgebende Berglandschaft aus.  
 
Auswirkungen: 
In der Planung wurde die topographische Situation mit den sich bietenden Ausblicken auf dem 
Grundstück sowie der Nachbarschaft berücksichtigt. Die neuen Gebäude ergänzen bzw. ersetzen die 
vorhandene Baustruktur. Eine Veränderung des Ortsbilds und der Qualität des Landschaftsbildes 
findet im Rahmen der Nachverdichtung nur geringfügig statt. 
 
Ergebnis: 
Für das Schutzgut Landschaftsbild sind Auswirkungen insgesamt geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
 
2.7 Schutzgut Mensch (Gesundheit, Lärm und Erholungseignung) 
Bestand: 
Als Ort für den Fremdenverkehr ist für die Gemeinde Bayerisch Gmain das Angebot von 
ausreichenden und modernen Hotelzimmern von hohem wirtschaftlichem Interesse. Zugleich gilt es 
die hohe Lebensqualität in den Wohngebieten zu erhalten. 
Auf der Sonnenstraße verlaufen ein örtlicher Wanderweg sowie mehrere Radwanderwege. 
 
Auswirkungen: 
Die Erweiterung des Hotelbetriebes wird das Angebot für Gästezimmer in der Gemeinde Bayerisch 
Gmain erweitern und zur Erholungseignung des Ortes beitragen. 
 
In der schalltechnischen Untersuchung der Firma Müller-BBM Industry Solutions GmbH vom 
24.08.2023 wurden die aus dem Vorhaben resultierenden Schallimmissionen untersucht und 
beurteilt. 
 
Die Untersuchung kam zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen: 

- Für alle betrachteten Immissionsorte wurde der Schutzbedarf analog zu Allgemeinen 
Wohngebieten (WA) zugrunde gelegt. 

- Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 55 dB(A) am Tag und 40dB(A) Nacht werden an 
allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten. 

- Die Anforderungen der TA Lärm an kurzzeitige Geräuschspitzen werden tagsüber an allen 
maßgeblichen Immissionsorten ebenfalls eingehalten. Nachts ergeben sich bei Ansatz der 
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Maximalpegel gemäß Parkplatzlärmstudie rechnerisch Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte, die aus fachgutachterlicher Sicht abwägungsfähig sind. 

- Hinsichtlich des dem Vorhaben zuzurechnenden Verkehrs auf öffentlichen Straßen müssen 
keine Maßnahmen im Sinne der Anforderungen der TA Lärm getroffen werden. 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass von dem beurteilten Vorhaben in der vorliegend 
dargestellten Form unter Beachtung der Ausführungen zu den Maximalpegeln keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne der TA Lärm bzw. der DIN 18005 zu erwarten sind. 
Die den Berechnungsergebnissen zugrunde liegenden Randbedingungen und 
Schallschutzmaßnahmen sind bei der weiteren Planung und Ausführung zu berücksichtigen. Dies 
betrifft u.a.: 

- Kein Anlieferverkehr während der Nachtzeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr 
- Innseitig schallabsorbierende Auskleidung der Tiefgaragenrampe (Seitenwände und Decke) 
- 2m Lärmschutzwand am Parkplatz Sonnenstraße Ost 
- 2m Lärmschutzwand nach Osten am Pool 
- Begrenzung der Schallleistungspegel der Wärmepumpen Tag/Nacht auf LWA≤70/55dB(A) -

abweichende Pegel sind möglich, sofern die schalltechnische Verträglichkeit nach TA Lärm 
sichergestellt ist. 

 
Ergebnis: 
Für das Schutzgut Mensch sind Auswirkungen insgesamt geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
 
2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Bestand: 
Es befinden sich keine Kultur- und Sachgüter im Planungsbereich. 
 
Auswirkungen: 
Die künftige Nutzung wird keine Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter hervorrufen. 
 
Ergebnis: 
Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 
 

3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

3.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter 
Schutzgut Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, Artenschutz 
Allgemein: 

- Erhalt der alten Buche 
- Durchgrünung und Eingrünung des Baugebietes mit Baum-, Hecken- und Strauchpflanzungen 
- Reduktion der versiegelten Erschließungsflächen auf ein Minimum, Maximierung von 

begrünbaren Flächen 
 
Artenschutz: 

- Errichtung Ersatzbau mit möglichen (potentiellen) Fledermausquartieren an der 
Dachkonstruktion 

 
Schutzgut Fläche, Boden und Wasser 

- Reduktion oberirdischer Stellplätze durch Tiefgarage 
- Verwendung von sickerfähigen Belägen für Stellplatzflächen 
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- effiziente Erschließung zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
- dezentrale Versickerung (Rigolenversickerung) 
- Nicht bebaute und nicht versiegelte Flächen sind zu begrünen und zu bepflanzen 

 
Schutzgut Landschaftsbild 

- Erhalt des ortsbildprägenden Baumbestandes 
- Festsetzung einer qualitativen Durchgrünung mit Bäumen und Sträuchern 
- Erhalt der städtebaulichen Grundstruktur des Siedlungsbereiches bei der Nachverdichtung 
- Erhalt wichtiger Sichtachsen 

 
Schutzgut Mensch, Lärm, Luft, Klima 

- Kein Anlieferverkehr während der Nachtzeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr 
- Innseitig schallabsorbierende Auskleidung der Tiefgaragenrampe (Seitenwände und Decke) 
- 2m Lärmschutzwand am Parkplatz Sonnenstraße Ost 
- 2m Lärmschutzwand nach Osten am Pool 
- Begrenzung der Schallleistungspegel der Wärmepumpen Tag/Nacht auf LWA≤70/55dB(A) -

abweichende Pegel sind möglich, sofern die schalltechnische Verträglichkeit nach TA Lärm 
sichergestellt ist. 

 
3.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Das Flurstück 141/5 Sonnenstraße 11 liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans 
Nr. 1 und damit im bebauten Innenbereich. Das Flurstück 142/7 Langenfeldstraße 3 liegt im 
unbeplanten Innenbereich gem. §34 BauGB. 
Bezugnehmend auf BauGB §1a Abs 3 Satz 6 ist im vorliegenden Verfahren ein Ausgleich nicht 
erforderlich, da die Eingriffe  

- bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren und 
- im bereits bebautem Innenbereich liegen.  

Daher wird die Gemeinde Bayerisch Gmain von der Anwendung der Eingriffsregelung absehen. 
 
3.3 Artenschutzrechtliche Belange 
Das Planungsgebiet wurde auf Vorkommen und Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten durch Dipl. Biologe Dr. C. Manhart untersucht.  
Ergebnis der Untersuchung war, das keine Erfordernisse für die Beachtung oder weitere 
Untersuchungen der Artenschutzrechtlichen Belange bestehen. 

- Individuen von Fledermäusen wurden nicht festgestellt. 
- Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse anhand Fledermauskot wurde nicht 

festgestellt. 
- Spalten hinter den Ortgangbrettern bzw. Wandverkleidungen sind als Sommerquartier 

geeignet. 
- Keine Eignung der Gebäude als Winterquartier 
- keine Nester gebäudebrütender Vogelarten an Gebäuden 

 
 

4. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Nach § 4 c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung eines Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen frühzeitig zu ermitteln um in der Lage zu sein, 
geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 
Da im vorliegen Fall keine erheblichen zusätzlichen Beeinträchtigungen erwartet werden, sind 
lediglich Maßnahmen zur Überwachung der Wirksamkeit der Pflanzgebote aufgeführt: 
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- Überwachung der Wirksamkeit der Pflanzgebote 3 Jahre nach Fertigstellung, dann alle 5-10 
Jahre. 

Sofern sich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Erkenntnisse über erhebliche 
Umweltauswirkungen ergeben, deren Überwachung externen Behörden obliegt, sind diese Behörden 
gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Stadt entsprechend zu informieren.  
 

5. Methodik, Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Grundlage für die Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes waren der 
Flächennutzungsplan, Luftbilder, mehrere Ortsbegehungen sowie Angaben von Fachbehörden 
(insbesondere Informationssysteme des Bayerischen Landesamtes für Umwelt). 
Auf der Grundlage der vorgenommenen Erhebungen (Artenschutzrechtliche Untersuchung von C. 
Manhart) wird davon ausgegangen, dass in der Folge des Bebauungsplans nicht gegen die Verbote 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird.  
 
Die Datengrundlage für die Umweltprüfung bzw. für den hier vorliegenden Umweltbericht war 
ausreichend. Sowohl die Analyse als auch die Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal 
argumentativ. 
Es wurden folgende externe Gutachten erstellt, die für die Umweltprüfung verwendet werden 
konnten: 
 

- schalltechnische Untersuchung der Firma Müller-BBM Industry Solutions GmbH, Helmut-A.-
Müller-Straße 1 – 5, 82152 Planegg, Telefon +49 (89) 85602-151, 24.08.2023 

- Untersuchung Artenschutz, Dr. c. Manhart, 19.09.2023 
 
Weiterhin wurde das Bodengutachten für das nahe gelegene Bauvorhaben Bürogebäude Schmölzl 
Bayerisch Gmain herangezogen (Dr. Stefan Kellerbauer Geologie und Geotechnik Alte 
Berchtesgadener Straße 60, D-83487 Marktschellenberg, kellerbauer.s@t-online.de). 
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6. Zusammenfassung 

Die Gemeinde Bayerisch Gmain stellt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hotel Villa 
Sonnenhof“ auf. Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Fl.Nr. 141/5 und 142/7 und hat eine 
Größe von ca. 0,4 ha. 
Anlass ist die Erweiterung des Hotelbetriebs „Villa Sonnenhof“ mit zukünftig ca. 72 Betten und ca. 36 
Zimmern mit Tiefgarage und oberirdischen Stellplätzen. 
Das Flurstück 141/5 Sonnenstraße 11 liegt im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans 
Nr. 1 „Bayerisch Gmain Südwest, Streitbichlgebiet“ von 1969. Das Flurstück 142/7 Langenfeldstraße 3 
liegt in einem Gemeindegebiet, in welchem bisher nach § 34 BauGB genehmigt wird. 
 
Bezugnehmend auf BauGB §1a Abs 3 Satz 6 ist im vorliegenden Verfahren ein Ausgleich nicht 
erforderlich, da die Eingriffe  

- bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren und  
- im bereits bebauten Innenbereich liegen.  

Daher wird die Gemeinde Bayerisch Gmain von der Anwendung der Eingriffsregelung absehen. 
 
Das Planungsgebiet wurde auf Vorkommen und Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten 
Arten durch Dipl. Biologe Dr. C. Manhart untersucht. Ergebnis der Untersuchung war, dass keine 
Erfordernisse für die Beachtung oder weitere Untersuchungen der Artenschutzrechtlichen Belange 
bestehen. 
 
Es wurden Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung des Eingriffes in der Planung getroffen. 
Dazu zählen u.a. Festsetzungen zur Durchgrünung und Eingrünung des Baugebietes, Verwendung 
wasserdurchlässiger Beläge, bauliche Maßnahmen und zeitliche Reglementierungen zum 
Schallschutz, Integration in das bestehende Orts- und Landschaftsbild. 
 
Zusammengefasst sind für alle Schutzgüter (Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden, Grundwasser und 
Oberflächenwasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Mensch) lediglich Auswirkungen geringer 
Erheblichkeit zu erwarten. Für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ergeben sich keine 
Auswirkungen. 
 
 

7. Quellenverzeichnis 

- schalltechnische Untersuchung der Firma Müller-BBM Industry Solutions GmbH, Helmut-A.-
Müller-Straße 1 – 5, 82152 Planegg, Telefon +49 (89) 85602-151, 24.08.2023 

- Untersuchung Artenschutz, Dr. C. Manhart, 19.09.23 
- Bodengutachten für das nahe gelegene Bauvorhaben Bürogebäude Schmölzl Bayerisch 

Gmain, 30.03.2023, Fertigung Dr. Stefan Kellerbauer Geologie und Geotechnik Alte 
Berchtesgadener Straße 60, D-83487 Marktschellenberg, kellerbauer.s@t-online.de 
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